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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

07.02.2024 

Geschäftszahl 

Ra 2023/02/0237 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie Ra 2015/07/0039 B 26. März 2015 RS 1 

Stammrechtssatz 

Die Frist des § 26 Abs. 4 VwGG hängt von der Zustellung eines Abtretungsbeschlusses des 
Verfassungsgerichtshofes nach § 87 Abs. 3 VfGG ab. Fehlt es an einem solchen Beschluss, wird der 
Fristenlauf nicht ausgelöst; die Frist beginnt nie zu laufen. In diesem Fall ist für die Prüfung der 
Rechtzeitigkeit der Revision § 26 Abs 1 VwGG heranzuziehen. 
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